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Erklärung der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik  
 
anlässlich des 75. Jahrestages der Verkündung des  
„Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ 

 

Am 14. Juli 1933 wurde in Berlin das von der nationalsozialistischen Reichs-
regierung beschlossene „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ 
verkündet.

1
 In der offiziellen Begründung des Gesetzes wurde sein Ziel be-

schrieben: „So soll die Unfruchtbarmachung eine allmähliche Reinigung des 
Volkskörpers und die Ausmerzung von krankhaften Erbanlagen bewirken.“
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Entgegen der Aussage, das Gesetz sei „eine wahrhaft soziale Tat für die be-
troffenen erbkranken Familien“

3
, diente es dem NS-Regime als Grundlage für 

eine systematische und gewalttätige Missachtung fundamentaler Menschen-
rechte. Die wahren Motive lagen in der biologistischen Auslese-Ideologie. 

Die Verstümmelung von vermutlich etwa 400.000 Menschen durch Zwangs-
sterilisationen, in deren Folge mehrere tausend von ihnen zu Tode kamen,
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stellte den ersten Schritt einer staatlich gesteuerten Entrechtung behinderter 
Menschen in Deutschland dar, die wenige Jahre später in den Massenmord 
der „Euthanasieprogramme“ einmündete. 

An der inhaltlichen Vorbereitung und pseudowissenschaftlichen Begründung 
dieses Gesetzes, sowie an der Ausführung der Zwangsmaßnahmen waren 
deutsche Ärzte und Wissenschaftler maßgeblich beteiligt. Durch den Miss-
brauch ihrer wissenschaftlichen Autorität und durch ihre Mitwirkung an der 
Formulierung und Ausführung des Gesetzes, unter anderem als Gutachter an 
den „Erbgesundheitsgerichten“, haben auch Humangenetiker schwere Schuld 
auf sich geladen. 

Das Verhalten der Humangenetiker ist umso unverständlicher, als auch beim 
damaligen Kenntnisstand der Genetik die biologische Unsinnigkeit der Euge-
nik offenkundig war. So war beispielsweise schon 1908 von Godfrey Harold 
Hardy in Großbritannien und Wilhelm Weinberg in Deutschland mathematisch 
bewiesen worden, dass rezessive Krankheitsanlagen in jeder Population viel 
zu häufig sind, als dass sie mit eugenischen Maßnahmen aus dem Gen-
bestand einer Population entfernt werden könnten. Ebenso war bekannt, dass 
viele der im Gesetz aufgeführten „Erbkrankheiten“, beispielsweise Alkoholis-
mus, Epilepsie, Schizophrenie oder bipolare Psychosen, nur zum Teil gene-
tisch bedingt sind und daher nicht Gegenstand eugenischer Maßnahmen sein 
konnten. Dieses von falschen Prämissen ausgehende Gesetz ist daher auch 
ein historisches Dokument des Versagens von Wissenschaftlern. 

Nach 1945 war die deutsche Humangenetik zunächst von personellen und 
ideologischen Kontinuitäten geprägt. Erst in den sechziger und siebziger Jah-
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ren und insbesondere mit der Gründung der Deutschen Gesellschaft für Hu-
mangenetik (GfH) 1989 vollzog sich ein bewusster Neubeginn mit einem Pa-
radigmenwechsel des Faches. Seither hat sich die Deutsche Gesellschaft für 
Humangenetik in mehreren Stellungnahmen, namentlich dem mehrfach aktua-
lisierten Positionspapier der GfH,
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 nachdrücklich von jeder Form eugenischer 

Bestrebungen distanziert und das Wohl des einzelnen Menschen und seiner 
Familie zum Maßstab ihrer Tätigkeit erklärt. 

 

Im Bewusstsein ihrer historischen Verantwortung bekennen sich die Mitglieder 
der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik zu ihrer Verpflichtung, in ihrem 
ärztlichen und wissenschaftlichen Wirken wie auch im öffentlichen Diskurs für 
den Respekt vor allen Menschen in ihrer natürlichen genetischen 
Verschiedenheit einzutreten. Dies bedeutet insbesondere eine Absage an 
jede Form von Diskriminierung aufgrund ethnischer Merkmale oder aufgrund 
von genetisch bedingter Krankheit oder Behinderung. 

 

Berlin, den 14. Juli 2008 

 

GfH-Vorstand  GfH-Kommission für Grundpositionen 
 und ethische Fragen 

Prof. Dr. André Reis, Erlangen (Vors.)  Prof. Dr. Wolfram Henn, Homburg/Saar (Vors.) 
Prof. Dr. Olaf Riess, Tübingen Prof. Dr. Christa Fonatsch, Wien 
Prof. Dr. Evelin Schröck, Dresden  Prof. Dr. Thomas Haaf, Mainz 
PD Dr. Iris Bartels, Göttingen Dr. Christine Jung, Karlsruhe 
Prof. Dr. Christine Zühlke, Lübeck  Prof. Dr. Eberhard Schwinger, Lübeck 

 

 

 

Die Deutsche Gesellschaft für Genetik (GfG) identifiziert sich mit den Aussagen dieser 
Erklärung und unterstützt diese uneingeschränkt. 

 

Prof. Dr. Alfred Nordheim, Tübingen  
(Präsident der GfG). 
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